
3. Strafvollzugsgesetz

und differenzierte Einbeziehung gesellschaftlicher 
Kräfte zu unterstützen. Sie erstreckt sich vor allem 
auf die Erziehung durch gesellschaftlich nützliche 
Arbeit. Maßnahmen der staatsbürgerlichen Erzie
hung und der allgemeinen Bildung sowie die Vorbe
reitung der Wiedereingliederung.
(2) Als gesellschaftliche Kräfte sind insbesondere 
einzubeziehen:
1. Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens,
2. Werktätige aus Arbeitseinsatzbetrieben,
3. Mitglieder von gesellschaftlichen Organisatio

nen,
4. Beauftragte der Arbeitskollektive sowie des 

Wohnbereiches.
(3) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und 
der Jugendhäuser können zur Unterstützung der Er
ziehungsarbeit gesellschaftliche Beiräte bilden, die 
sich aus Vertretern der örtlichen Staatsorgane, der 
Einrichtungen der Volksbildung, der Berufsbildung 
und des staatlichen Gesundheitswesens sowie gesell
schaftlicher Organisationen und der Arbeitseinsatz
betriebe zusammensetzen sollen.

§ 31
Anerkennungen
(1) Anerkennungen sind zu nutzen, um positives 
Gesamtverhalten Strafgefangener zu fördern. Sie 
sind vor allem anzuwenden, wenn Strafgefangene 
die gestellten Forderungen gewissenhaft erfüllen 
oder eine gute Arbeitsdisziplin zeigen und vorbildli
che Arbeitsergebnisse erzielen oder aktiv den Erzie
hungsprozeß unterstützen.
(2) Anerkennungen sind:
1. Ausspruch eines Lobes,
2. Prämierung,
3. Gewährung von Vergünstigungen,
4. vorfristige Streichung einer früher ausgespro

chen Disziplinarmaßnahme,
5. Überweisung in den erleichterten Vollzug.
(3) Ausspruch eines Lobes, Prämierungen und Ge
währung von Vergünstigungen können in kollektiver 
Form erfolgen.
(4) Als Anerkennung zu gewährende Vergünstigun
gen umfassen:
1. Erweiterung der persönlichen Verbindungen,
2. Erhöhung des Verfügungssatzes für den monatli

chen Einkauf,
3. Verlängerung der Aufenthaltsdauer im Freien,
4. Erteilung von Genehmigungen zur individuellen 

Ausgestaltung arbeitsfreier Zeit, der erweiterten 
Ausstattung von Verwahrräumen und zum Tra
gen eigener Bekleidungsstücke,

5. Gewährung von Urlaub aus dem Strafvollzug.
(5) Anerkennungen sind unverzüglich nach Be
kanntwerden des gegebenen Anlasses, auszuspre
chen.

.Anmerkung: Vgl. 8836-38 der l.DB zum StVG 
(Reg,-Nr. 30.)/

8 32
Disziplinarbestimmungen
(1) Bei schuldhaften Verstößen Strafgefangener ge
gen die Pflichten und Verhaltensregeln sind Diszipli- 
narmaßnahmen anzuwenden.
(2) Eine Disziplinarmaßnahme darf nur angewandt 
werden, wenn der Sachverhalt gründlich untersucht 
und geklärt wurde. Dazu ist der Strafgefangene zu 
hören, und ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu dem gegen ihn erhobenen Vorwurf zu geben. Die 
Anwendung einer Disziplinarmaßnahme erfolgt in
dividuell und muß der Schwere des Verstoßes ange
messen sein. Sie ist nicht mehr anzuwenden, wenn 
der Anlaß dafür länger als 3 Monate zurückliegt. Es 
ist unzulässig, einen Verstoß durch mehrere 
Disziplinarmaßnahmcn zu ahnden.
(3) Disziplinarmaßnahmen sind:
1. Ausspruch einer Mißbilligung,
2. Verwarnung durch eine Aussprache mit Andro

hung einer strengeren Disziplinarmaßnahme,
3. Einschränkung oder Entzug von Vergünstigun

gen,
4. Einschränkung des Verfügungssatzes für den mo

natlichen Einkauf,
5. Arrest.
(4) Der Arrest darf 21 Tage, bei Jugendlichen 14 Ta
ge, nicht übersteigen. Arrest darf nur ausgesprochen 
werden, wenn andere Disziplinarmaßnahmcn wie
derholt ohne Erfolg angewandt wurden oder auf 
Grund der Schwere des Verstoßes die sofortige nach
drückliche Disziplinierung im Interesse der Auf
rechterhaltung der Ordnung und Gewährleistung 
der Sicherheit diese Disziplinarmaßnahme erforder
lich macht. Während des Arrestes sind die Strafge
fangenen unter ärztlicher Kontrolle zu halten.
(5) Die Anwendung von Disziplinarmaßnahmen 
schließt eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der 
Strafgefangenen nicht aus.

Anmerkung: Vgl. 8839—11 der I. DB zum StVG 
(Reg.-Nr. 3.1.).

8 33
Sicherungsmallnahmen
(1) Sicherungsmaßnahmen gegen Strafgefangene 
dürfen nur angewandt werden, wenn sie zur Verhin
derung eines körperlichen Angriffs auf Strafvoll
zugsangehörige, andere Personen oder Strafgefan
gene, einer Flucht sowie zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und zur Verhinderung eines Angriffs 
eines Strafgefangenen auf das eigene Leben erfor
derlich sind.
(2) Die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen 
darf den Grad der Gefährlichkeit des Anlasses nicht 
übersteigen und nur so lange andauern, bis der
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